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Hinweise für Betreiber von Hotels und Beherbergungsbetriebe im 
Tölzer Land 

 

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Tölzer Land Tourismus weist darauf hin, dass aufgrund 
der aktuellen Geschehnisse um das Corona-Virus nun auch der Betrieb von Hotels und 
Beherbergungsbetrieben und die Zurverfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten 
touristischen Zwecken untersagt ist. Hiervon ausgenommen sind Hotels, 
Beherbergungsbetriebe und Unterkünfte jeglicher Art, die ausschließlich Geschäftsreisende 
und Gäste für nicht private touristische Zwecke aufnehmen. 
 
Grundlage hierfür ist Ergänzung der Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern, welche ab 
dem 18.03.2020 in Kraft getreten ist. 
 
Tölzer Land Tourismus bittet alle Gastgeber, diese Untersagung ernst zu nehmen. Denn 
abgesehen von drohenden Sanktionen bei Missachtung ist es gerade die Tourismusbranche, 
die einerseits mit am heftigsten und schnellsten von der Krise getroffen wurde, andererseits 
aber auch immens viel zu einer baldigen Eindämmung des Virus beitragen kann. 
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